
  
  

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 

Bezirk Niederrhein 

https://nrw-tischtennis.de/bezirk-niederrhein/ 

Rundschreiben Erwachsene Nr. 11 
Spielzeit 2025/26 17. März 2026 Nächstes Rundschreiben: 31.03.2026 

Entscheidungsspiele / Allgemein 

Wir haben die Gruppen für die Entscheidungsspiele der Erwachsenen und der Damen, die am 02./03.5.2026 stattfinden, ver-

öffentlicht und werden sie nach Maßgabe der Auf- und Abstiegsregelung nach und nach mit Mannschaften füllen – natürlich 

nur dann, wenn die Teilnahme rechnerisch feststeht. Einstweilen finden Sie im Bemerkungsfeld zur Tabelle den Verweis auf 

die Teilnehmer aus den betreffenden Spielklassen bzw. Gruppen sowie den Ausrichter. 

Mannschaften, die trotz erfolgter Qualifikation nicht an den Entscheidungsspielen teilnehmen wollen, teilen uns dies bitte so 

frühzeitig wie möglich verbindlich mit. Ein Verzicht ist bis zum 29.04.2026 kostenfrei. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Auf- und Abstiegsregelungen für die Spielzeit 2025/2026. 

Entscheidungsspiele / Damen 

Entscheidungsspiele der Tabellenzweiten der Damen Bezirksoberliga 

Die 1. Qualifikationsrunde der Entscheidungsspiele zur Damen Verbandsliga wird am 2./3.5.2026 ausgetragen. Die Veröffent-

lichung von Gruppeneinteilung, Spielplan und Ausrichter in click-TT erfolgt nach dem Meldetermin der Bezirke am 27.4.2026. 

Eine erforderliche 2. Qualifikationsrunde ist für den 9./10. Mai 2026 vorgesehen. 

Verzichtet ein Tabellenzweiter der Bezirksoberliga auf die Teilnahme, geht der Platz an die jeweils nachfolgend Platzierten über 

(ggf. Entscheidungsspiel Gleichplatzierter am 25./26.4.2026). Interessenten an einer Ausrichtung dieser Spiele melden sich 

bitte beim Ressortleiter für besondere Aufgaben Reinhardt Hantke. 

Entscheidungsspiel der Tabellenneunten der Damen Bezirksoberliga 

Die Tabellenneunten spielen am 2./3. Mai 2026 um die Anwartschaften Nr. 1 und 3 auf freiwerdende Plätze in der Bezirksober-

liga (Ausrichter Gruppe 2). Es wird nach dem Bundessystem gespielt. 

Entscheidungsspiel der Tabellenzweiten der Damen 1. Bezirksliga 

Die Tabellenzweiten spielen am 18./19. April 2026 um die Anwartschaften Nr. 2 und 4 auf freiwerdende Plätze in der Bezirks-

oberliga (Ausrichter: Gruppe 1). Es wird nach dem Braunschweiger System gespielt. 

Sollten frühzeitig nach Ausschöpfung aller Anwartschaften die Gruppen der Bezirksoberliga nicht ihre Sollstärke erreichen, 

können kurzfristig weitere Entscheidungsspiele angesetzt werden. 

In allen Fragen zu den Entscheidungsspielen wenden Sie sich bitte an den Ressortleiter für besondere Aufgaben Reinhardt 

Hantke Reinhardt.Hantke@wttv.de . 

1. Bezirksliga 1 Erwachsene 

Die Wertung des TTV Goch - TTV St. Hubert erfolgte unter Hinweis auf WO E 3.2 (Nichtantreten). 

1. Bezirksliga 3 Erwachsene 

Die Wertung des Spieles VfL Borussia Mönchengladbach III - TTV Norf erfolgte unter Hinweis auf WO E 3.2 (Nichtantreten). 

2. Bezirksklasse 3 Erwachsene 

Die Wertung des Spieles SV BR Forstwald II - TTC Waldniel V erfolgte unter Hinweis auf WO E 3.2 (Nichtantreten). 

3. Bezirksklasse 1 Erwachsene 

Die Wertung des Spieles SV Bedburg-Hau - DJK Rhenania Kleve V erfolgte unter Hinweis auf WO E 3.2 und E 4 (falsche Einzel-

aufstellung: Robert Chrobok vor Maciej Jasinski). 
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1. Bezirksliga 2 Damen 

Die Wertung des Spieles  TTF Rhenania Königshof II - DJK Rheinland 05 erfolgte unter Hinweis auf WO E 3.2 (Nichtantreten). 

Gemäß WO G 7.2.1 wird die Mannschaft der DJK Rheinland 05 nach dem dritten Nichtantreten gestrichen. Alle bisher ausge-

tragenen Spiele werden aus der Tabelle entfernt, alle weiteren ersatzlos gestrichen. 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

gez. Bernd Schareina 
Ressortleiter Mannschaftssport 

 

Folgende Vereine werden mit einer Ordnungsstrafe belegt: 

(Bitte keine Überweisung vornehmen. Die Rechnungsstellung erfolgt zu gegebener Zeit durch den Kassenwart des Bezirks.) 

Grund der Ordnungsstrafe WO A Betrag Verein Altersklasse Datum 

Nichtantreten einer Mannschaft 20.1.1 100 € TTV St. Hubert 

TTV Norf 

Erwachsene 

Erwachsene 

14.03.2026 

14.03.2026 

Nichtantreten einer Erwachsenenmannschaft 

unterhalb der 2. Bezirksliga 
20.2 50 € TTC Waldniel Erwachs. V 06.03.2026 

Falsche Einzel- oder Doppelaufstellung 20.1.5 10 € DJK Rhenania Kleve Erwachs. V 14.03.2026 

Unvollständiges Antreten einer Mannschaft im Einzel 

(außer bei untersten Mannschaften); pro fehlendem Spieler 

20.1.6 10 € BV DJK Kellen 

TSV Krefeld-Bockum 

TTC GW Vanikum 

Erwachs. III 

Erwachs. III 

Erwachsene 

07.03.2026 

07.03.2026 

13.03.2026 

Fehlende Angaben zu Spielbeginn, Spielende, Trikots, 

Zählgeräten oder Umrandungen auf dem Papier-Spielbericht 
20.1.9 10 € VfR Büttgen Erwachs. II 03.03.2026 

Fehlende oder verspätete Ergebnismeldung in click-TT 20.1.11 10 € SC BW Mülhausen 

TTC BW Geldern-Veert 

SC BW Mülhausen 

Erwachsene 

Erwachs. II 

Erwachs. III 

07.03.2026 

07.03.2026 

14.03.2026 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim 

Vorstand Sport des Bezirks), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene 

Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und 

der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Ein-

spruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (§ 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVO)) innerhalb einer Frist von 

14 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVO) an den Spruchausschuss des Bezirks Niederrhein 

Werner Almesberger, Kirchhellener Straße 74, 46145 Oberhausen (E-Mail: werner.almesberger@wttv.de) 

zu richten. 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer 

Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVO). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 

50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (§ 15 RuVO). Die Bankverbindung lautet: 

WTTV Bezirk Niederrhein, Sparkasse Neuss, IBAN: DE41 3055 0000 0000 7430 05. 

 


